
 
 

  Die Bürgermeisterin 

 
Gemeinde Glandorf  Glandorf, den 11. Okt. 2018 

FD1 Zentrale Angelegenheiten 
 
 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage Nr.: 01/283/2018 

Sachbearbeiter/in: Dirk Schmalstieg  

Bestimmung des Ortsvorstehers für die Ortschaft Westendorf nach 
§96 NKomVG - Beratung und Beschlussfassung 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit Reihenfolge 

Gemeinderat 23.10.2018 öffentlich Entscheidung 1 

 
Finanzielle Auswirkungen:   

 
Beschlussvorschlag:   
 
 
Sachverhalt:  
 
In der konstituierenden Ratssitzung am 02.11.2016 wurde unter TOP 15 u.a. die 
Bestimmung des Ortsvorstehers Westendorf vorgenommen. Bestimmt wurde Herr 
Mathias Lehmkuhle.  
 
Es liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vom 11.10.18 zur Bestimmung des 
Ortsvorstehers für den Ortsteil Westendorf vor. In dem vorliegenden Antrag wird Herr 
Heinrich Vorderlandwehr als Nachfolger vorgeschlagen (siehe Anlage). 
 
Da die CDU im Ortsteil Westendorf die meisten Stimmen bei der letzten 
Kommunalwahl erzielt hat, hat sie das Vorschlagsrecht nach § 96 NKomVG.  
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